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Amtliche Mitteilung der Ortsgemeinde Kleinarl 1. September 2015 

 
 

Seniorenausflug 2015 
 

Vor zwei Jahren haben Gemeinde, Seniorenbund und Pensionistenverband einen gemeinsamen 

Ausflug organisiert in der Hoffnung, dass dadurch auch eine annehmbare Teilnehmerzahl dafür 

gewonnen werden kann. Wie so oft hat sich auch hier das Gemeinsame bewährt und deshalb wird es 

auch heuer wieder einen Ausflug mit hoffentlich ähnlich hoher Beteiligung wie vor zwei Jahren 

geben. 

 

Der Ausflug für alle Rentnerinnen und Rentner von Kleinarl findet heuer am Mittwoch, den 9. 

September 2015 bei jeder Witterung statt. Abfahrt ist um 7.00 Uhr vor dem Gemeindeamt. 
 

Der Ausflug führt uns heuer zum Weißensee nach Kärnten. Wir fahren mit dem Bus über die 

Tauernautobahn Richtung Kärnten und werden den Weißensee um ca. 9.00 Uhr erreichen. Dort 

werden wir uns bei einer ca. 1,5stündigen Schifffahrt die wunderschöne Landschaft rund um den 

Weißensee ansehen. Danach geht es weiter nach Lienz, wo Zeit für ein ordentliches Mittagsmahl 

eingeplant ist. Um ca. 14.00 Uhr wird der Ausflug über den Felbertauern fortgesetzt. In Mittersill gibt 

es dann noch eine Kaffeepause. Die Ankunft in Kleinarl wird voraussichtlich um ca. 18.30 Uhr sein. 
 

 

Eingeladen sind alle RentnerInnen samt PartnerIn. Anmeldung beim Gemeindeamt bis spätestens 

Mittwoch, 8. September 2015, 16.00 Uhr (Tel. 210, Hans Schaidreiter). 

 

Aus organisatorischen Gründen erfolgt die Einladung zum Seniorenausflug mittels Rundschreiben. 

Bitte daher Bekannte, Nachbarn usw. über den Ausflug informieren, damit auch jene davon erfahren, 

die dieses Rundschreiben eventuell nicht erhalten oder nicht lesen! Danke.  

Wir freuen uns auf eure zahlreiche Teilnahme. 

  

Bgm. Max Aichhorn   Sepp Viehhauser    Toni Baldauf 

 

 

 

 

Dieser Ausflug wird freundlich unterstützt von 

 

 

 

 



 
Richtig Radfahren! Was ist erlaubt? 
 

Viele Konflikte zwischen verschiedenen Verkehrsteilnehmenden entstehen durch 

Unkenntnis der Rechtslage. Hier ein paar Infos zu häufigen Unklarheiten: 

 

Fahren auf Gehsteigen und Gehwegen ist grundsätzlich verboten 

Auf Gehsteigen und Gehwegen ist das Radfahren grundsätzlich verboten. Erlaubt ist nur das 

Queren von Gehsteigen um etwa in eine Hauseinfahrt einzufahren.  

 

Ausnahme Kinderfahrräder: 

Kinderfahrräder (mit einem maximalen äußeren Felgendurchmesser von 30 cm) sind vom 

Gesetzgeber ausdrücklich aus dem Fahrzeugbegriff ausgenommen und gelten nicht als 

Fahrrad. Mit Kinderfahrrädern darf auf Gehsteigen und Gehwegen gefahren werden, aber 

nicht auf der für den Fahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn und auf Radwegen bzw. 

Radfahr- und Mehrzweckstreifen. 

 

Nebeneinanderfahren 

Entgegen der verbreiteten Meinung dürfen Radfahrende nicht immer nebeneinander fahren. 

Ausschließlich auf Radwegen, in Rad- und Wohnstraßen und in Begegnungszonen ist das 

Nebeneinanderfahren erlaubt, wenn die Radelnden den äußerst rechten Fahrstreifen 

benützen. 

 

Ausnahme: Rennfahrräder bei Trainingsfahrten: 

Personen, die mit Rennfahrrädern eine Trainingsfahrt absolvieren, können entweder die 

Radfahranlagen oder die Fahrbahn benützen. Dabei ist auch das Nebeneinanderfahren 

erlaubt, wenn der äußerst rechte Fahrstreifen benützt wird.  

 

Telefonieren mit dem Handy während der Fahrt 

Mit der Novellierung der Straßenverkehrsordnung (StVO) ist das Telefonieren am Rad mit 

dem Handy verboten (Strafmaß € 50,-). Das Handy darf allerdings mit einer 

Freisprecheinrichtung verwendet werden. 

 

Autoschlangen überholen 

Radfahrende dürfen an einer stehenden Fahrzeug-Kolonne (z. B. vor roter Ampel, bei Stau) 

sowohl links als auch rechts vorfahren. Auch das Vorschlängeln (abwechselnd links, rechts, 

vor oder hinter Fahrzeugen vorfahren) ist mit Schrittgeschwindigkeit erlaubt. Bitte achten 

Sie auf genügend Sicherheitsabstand. 

 

Achtung bei Kolonnenverkehr: 

Wenn sich der Verkehr wieder in Bewegung setzt und Sie sich mit dem Fahrrad rechts 

neben dem Auto befinden, dürfen Sie nicht schneller als der fließende Verkehr fahren. Sie 

würden sonst gesetzeswidrig rechts überholen und könnten leicht von Fahrzeuglenkern 

übersehen werden.  

 

Mit Vorsicht und Rücksicht sind alle besser unterwegs! 

 
Rückfragen: Ursula Hemetsberger, Radverkehrskoordinatorin Land Salzburg, 
Tel.: 0662 8042-4491, mailto: ursula.hemetsberger@salzburg.gv.at 

 


